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146 -  Einheitspapier/Vordrucke für die Einbeziehung der Anhang 30A-Daten;  
Vordrucke für das Ausfuhrverfahren im Rahmen des Ausfallkonzeptes 

 

(III B 1 - Z 3450/09/10001 DOK 2009/0486291 vom 12. August 2009) 

 

 

Die in der E-VSF-N 05 2009 Nr. 16 angekündigte Veröffentlichung der Vorschriften und eines 
Musters des neuen Sicherheitsdokuments und der dazu gehörenden Liste der 
Warenpositionen-Sicherheit (neue Anhänge 45i und 45j Zollkodex-DVO) ist mit der 
Verordnung (EG) Nr. 414/2009 der Kommission vom 30. Mai 2009 zur Änderung der 
Zollkodex-DVO (ABl. EU Nr. L 125 S. 6) erfolgt. 
 
Die Änderungsverordnung enthält zudem die Regelungen und Muster sämtlicher Vordrucke, 
in die die erforderlichen Daten des Anhangs 30A Zollkodex-DVO einbezogen sind: 
 

·  das Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit mit der dazu gehörenden Liste der 
Warenpositionen-Ausfuhr 
(neue Anhänge 45k und 45l Zollkodex-DVO), 

·  das Versandbegleitdokument/Sicherheit (VBD-S) mit der dazu gehörenden Liste der 
Warenpositionen Versand/Sicherheit 
(neue Anhänge 45e und 45f Zollkodex-DVO) und 

·  das Ausfuhrbegleitdokument (ABD) mit der dazu gehörenden Liste der 
Warenpositionen-Ausfuhr 
(neue Anhänge 45g und 45h Zollkodex-DVO). 

 
Das Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit mit der entsprechenden Liste der Warenpositionen 
(Vordrucke 033025 und 033026), auf deren erneuten Abdruck an dieser Stelle verzichtet 
wurde, das Sicherheitsdokument (Vordruck 033023 - Anhang 1) und die Liste der 
Warenpositionen-Sicherheit (Vordruck 033024 - Anhang 2) werden im Formularcenter unter 
www.zoll.de zur Nutzung im Rahmen des Ausfallkonzepts zur Verfügung gestellt. 
 
Wenn gemäß Artikel 787 Absatz 2 Buchstabe -a) Zollkodex-DVO im Rahmen des 
Ausfallkonzepts-Ausfuhr anstatt des Einheitspapiers Ausfuhr/Sicherheit ein Einheitspapier 
(Vordrucke 0731, 0732, 0733, 0739, 0740, 0743, 0744 und 0761) verwendet wird, das die 
Felder für die erforderlichen Sicherheitsdaten nicht enthält, ist das Sicherheitsdokument mit 
den für eine summarische Ausgangsanmeldung erforderlichen Daten ergänzend zur 
Ausfuhranmeldung auf dem Einheitspapier abzugeben; dies gilt nicht bei Ausfuhren in die 
Schweiz und nach Norwegen. Erläuterungen zum Sicherheitsdokument werden im  
Anhang 3 gegeben. 
 
Das Muster des neuen Ausfuhrbegleitdokuments (ABD) mit den dazu gehörenden Listen der 
Warenposition wird zu einem späteren Zeitpunkt in die ATLAS-Anwendung integriert. 
 
Zur ordnungsgemäßen Verwendung der neuen Vordrucke im Zusammenhang mit einer 
Ausfuhr/Wiederausfuhr/Durchfuhr im Versandverfahren ergeht ein gesonderter Erlass. 
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Nachrichtlich weise ich darauf hin, dass das Sicherheitsdokument im Hinblick auf den 
Eingang von Waren in das Zollgebiet der Gemeinschaft aufgrund der mit der Verordnung 
(EG) Nr. 293/2009 vom 8. April 2009 (ABl. EU Nr. L 95 S. 4 - 5) eingeführten 
Übergangsphase zunächst keine Anwendung findet. 
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Anhang 1 
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Anhang 2 
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Anhang 3 
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147 -  Verbote und Beschränkungen/Tierseuchenrecht (SV 08 02)/Tierseuchen-
rechtliche Bestimmungen beim Handel mit der Schweiz; Anwendbarkeit auf 
Liechtenstein 

 

(III B 1 - SV 0802/08/10005 DOK 2008/0738283 vom 22. Dezember 2008 (Bekanntgabe per 
Eilverteiler)) 
 
(BFD Südost - SV 0802 - 17/08/ZF 112 vom 13. August 2009) 
 

 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat gemäß 
§ 39a der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung am 30. Juli 2009 (BAnz Seite 2612 
vom 30. Juli 2009) bekannt gegeben, dass das im Bezugserlass genannte, unterzeichnete 
Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz von der 
Gemeinschaft auf Grundlage des Beschlusses 2008/979/EG des Rates vom  
18. Dezember 2008 vorläufig durchgeführt wird. Es hat darüber hinaus klargestellt, dass das 
Abkommen auch auf Liechtenstein Anwendung findet (Nr. 5 der Bekanntmachung). 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf das zollamtliche Tätigwerden bei der Überwachung 
tierseuchenrechtlicher Bestimmungen im Handel mit der Schweiz - sowie mit Liechtenstein - 
verweise ich auf den o. a. Bezugserlass. 
 
In diesem Zusammenhang merke ich an, dass der in Nr. 2 des Erlasses vom  
22. Dezember 2008 - III B 1 - SV 0802/08/10005 DOK 2008/0738283 - genannte 
Bezugserlass der Erlass vom 27. Februar 2004 - III B 1 - SV 0802 - 7/04 (VSF N 21 2004  
Nr. 115) - ist. 
 
Grundsätzliche VuB-rechtliche Regelungen und Informationen sowie dieses Schreiben und 
oben genannte Erlasse sind ab sofort auch im Intranet auf der Seite der 
Bundesfinanzdirektion Südost - ZF VuB unter nachfolgendem Link: 
 

http://10.130.164.115/29_dstinfos/ofd/bfd-suedost/98_zf_vub/index.html 
 
einsehbar. Die Einstellung dieser Regelungen habe ich veranlasst. 
 


